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Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:

Bürgermeisterin Altentreptow 214762

1. Stellvertreterin 
der Bürgermeisterin Altentreptow 210050

2. Stellvertreterin
der Bürgermeisterin Daberkow 039991/30382

Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.

Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der  E.ON edis AG anrufen: 0180/4551111!

Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung bitte den Bereitschafsdienst der GKU mbH anru-
fen: 03961/257333!

Stadt Altentreptow
- Amt für zentrale Dienste -

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr

Bericht der Bürgermeisterin zur 
Stadtvertretersitzung der Stadt Altentreptow
am 09. Dezember 2009

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtvertreter,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, verehrte Gäste,
nur noch wenige Tage trennen uns vom Weihnachtsfest, aber
auch vom Jahresende.
Das Jahr 2009 war doch voller Überraschungen. 
Mit dem Blick auf die kommunale Gemeinschaft wurden wir im
Laufe des Jahres 2009 mit Umständen vertraut gemacht, die

auch die Entwicklung in unserer Stadt für die kommende Zeit in
vielschichtiger Weise beeinflussen wird.
Es gibt auch in unserer Stadt kaum noch einen Bereich, der
nicht durch die Folgen des demografischen Wandels beeinflusst
wird. Diesen Herausforderungen werden wir uns auch für die
Zukunft verstärkt stellen müssen.
In Vorbereitung auf die heutige Stadtvertretersitzung haben Sie,
meine Damen und Herren Stadtvertreter, sowohl in den Aus-
schüssen als auch in den Fraktionen ein umfangreiches Aufga-
benspektrum abgearbeitet.
In kritischer Weise erfolgte eine umfassende Betrachtung der je-
weiligen Beschlussvorlagen. Oftmals galt es, die Schnittstellen
zwischen den Vorgaben des Gesetzes und den kreativen Ein-
flüssen aus der Diskussion in Einklang zu bringen.

Die Tagesordnungspunkte 6 - 12 befassen sich ausschließlich
mit der Thematik ŒBauen in unserer Stadt•. 

Das betrifft: - die Änderung des B-Planes Nr. 8 ŒTorumfahrt
Brandenburger Tor•;
- die Neugestaltung der Oberbaustraße;
- die Fortschreibung des Rahmenplanes als
Grundlage für die weitere Erneuerung der Alt-
stadt mit dem Blick auf den Verkehrsplan;

sowie - die Genehmigung außer- und überplanmäßiger
Ausgaben beim Straßenbau, in Kindertagesstät-
ten, Schulen und für den städtischen Friedhof.

Weiterhin liegt Ihnen die 4. Satzung zur Änderung der Gebüh-
rensatzung für die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt
Altentreptow vor sowie der Zustimmungsbeschluss zur Beset-
zung des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen Altentreptow GmbH und deren Tochter Wärmeversor-
gung und Dienstleistungsgesellschaft mbH vor.

Meine Damen und Herren Stadtvertreter,

zu diesen Beschlussvorlagen haben Sie nach erfolgter Bera-
tung in den Ausschüssen die Empfehlung zur Beschlussfassung
in der heutigen Stadtvertretersitzung gegeben. Dem bin ich in
Abstimmung mit dem Hauptausschuss gerne nachgekommen.
Mit der Beschlussfassung dieser Vorlagen haben wir als Verwal-
tung in Zuständigkeit der einzelnen Fachämter eine klare Aufga-
benstellung für die kommende Zeit.
Lassen Sie mich jetzt noch einige Ausführungen zu aktuellen
Vorgängen in unserer Stadt machen:
Nach längerer aber sehr gründlicher Vorbereitung konnte der
Hauptausschuss in einer Dringlichkeitssitzung am 16. Novem-
ber 2009 
€ über das Los 1 zur Vergabe der Zimmerer-, Dachdecker-

und Klempnerarbeiten
€ über das Los 2 zur Vergabe Gerüstbau und Fassadendäm-

merung sowie
€ über das Los 3 Dämmung der Geschossdecke 
im Rahmen der Sanierung der Kooperativen Gesamtschule Al-
tentreptow am Standort Pestalozzistraße entscheiden.
Die Vergabe erfolgte entsprechend der Verdingungsordnung von
Bauleistungen.
Das gesamte Auftragsvolumen umfasst eine Summe von ca.
768.000  . 
Im Ergebnis des Wettbewerbs konnte die ausgeschriebene Lei-
stung an Handwerksbetriebe aus der Region vergeben werden.
Bereits am Montag, 30.11.2009, konnte der Bauanlauf erfolgen.
Voraussichtlich werden diese Leistungen bis spätestens im Mai
2010 abgeschlossen sein.
Parallel dazu wird sich das Bauamt immer unter Einbeziehung
des Bauaussschusses, der Schulleitung und des Elternrates mit
der Weiterführung des Baugeschehens an der KGS Altentrep-
tow befassen.
Vor wenigen Wochen wurde das Wohnhaus in der Oberbaustra-
ße 24 eröffnet und viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger
haben dort eine Wohnung bezogen.
In diesem Hause ist - wie schon in anderen Wohngebäuden un-
serer Stadt - die Möglichkeit gegeben, dass für ältere Menschen
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neben dem Wohnen eine Betreuung angeboten wird, die je
nach Bedarf zur Bewältigung der alltäglichen Lebensumstände
in Anspruch genommen werden kann.
Natürlich ist die Sanierung dieses Hauses für uns auch aus der
städtebaulichen Sicht ein bedeutender Aspekt. Im Zusammen-
hang mit der Bebauung im ehemaligen Hof- oder Gartenbereich
dieses Standortes hat es aus dem Umfeld heraus kritische Be-
trachtungen bzw. Diskussionen gegeben.
Lassen Sie mich dazu folgendes feststellen: Natürlich muss
man oder vielleicht besser gesagt muss eine Stadt an der einen
oder anderen Stelle kompromissbereit sein. Und natürlich kann
diese Kompromissbereitschaft nur im Rahmen gesetzlicher Vor-
gaben und damit im Bereich der Zumutbarkeit liegen.
Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass es
nicht einfach ist, Investoren in die Stadt zu bekommen und Sa-
nierungsbereitschaft zu entfachen, wenn nicht auch die Interes-
sen sichergestellt werden, die letztendlich für den Investor von
wesentlicher und oftmals unternehmerischer Bedeutung sind.
Es ist nicht immer ganz einfach, alle Interessen so zu bündeln,
dass Sanierungsziele und Wirtschaftlichkeit miteinander korre-
spondieren, sodass sie dem Gemeinwohl zugute kommen. 
Dazu ist ein gehöriges Maß an Toleranz von allen Beteiligten
unerlässlich. In diesem Falle denke ich, ist es gelungen.

Meine Damen und Herren,

am vergangenen Freitag konnten wir nun endlich den Schulhof
der Grundschule an die Schulkinder übergeben.
Es ist nicht zu übersehen und soll auch ganz offen gesagt wer-
den, dass der einst vorgesehene Fertigstellungstermin Ende
August bei weitem verfehlt war.
Wenn die Übergabe sich um drei Monate verzögert - bei einer
Gesamtbauzeit von sechs Monaten - dann hat das Gründe, die
ich hier noch einmal kurz anreißen möchte.
Zum einen machen wir immer wieder die Erfahrung, dass bei
tiefgreifenden Sanierungen Erkenntnisse während der Baupha-
se entstehen, die oftmals im Vorhinein nicht zu vermuten waren.
So führte in diesem Falle der Übergang der geplanten Hei-
zungstrasse in den Anbau zu neuen Erkenntnissen und damit
zu Verzögerungen.
Des Weiteren war eine Trockenlegung des gesamten Feldstein-
fundamentes am Gebäude einschließlich des Treppenbereiches
erforderlich. An der Rückfront  des Gebäudes mussten umfang-
reiche Aufschüttungen durchgeführt werden.
Vor der Betonwandbegrenzung an der Hanglage in Richtung
Karl-Liebknecht-Straße wurden erhebliche Betonreste gefun-
den, die vermutlich von dem ehemaligen Schulspeisungsgebäu-
de stammten. 
Durch aufwendige Stemmarbeiten mussten diese beseitigt wer-
den. Das zog erhebliche Zeitverluste nach sich. 
Auch möchte ich noch auf die Problematik des Altbaubestandes
verweisen. 
Im Zusammenhang mit der wassergebundenen Oberfläche auf
den Gehwegen wurde beim Einbau auf einige Vorschriften nicht
geachtet. So wurde vom Baubetrieb diese Fläche für die Ein-
schulungsfeier zum Betreten freigegeben, was sich bedauerli-
cherweise im Ergebnis als eine Fehlentscheidung herausstellte.
Die gesamte Fläche musste vom Baubetrieb nochmals fachge-
recht bearbeitet werden. Dazu gehört eine sich anschließende
Ruhephase für diesen Bereich, was natürlich nur durch eine Ab-
sperrung sicherzustellen war. Das alles trug zu dem doch nicht
unerheblichen Zeitverlust bei.
Dazu kamen noch Zeitverzüge bei der Lieferung verschiedener
Spielanlagen, bei denen die Einhaltung der DIN sowie Quali-
tätsvorschriften zu sichern waren. Weitere Zeitverluste entstan-
den durch die nicht termingerechte Lieferung der Treppenstufen
seitens des Herstellers.
In der Zwischenzeit haben die Kinder der Grundschule den
Platz in Beschlag genommen und sie freuen sich jeden Tag
über ihre schöne Schulhofgestaltung.
Diese gilt nicht nur in Fachkreisen als gelungen, sondern auch
der Elternrat, der mit in die Entscheidung einbezogen wurde,
weiß es wohl zu schätzen, dass den Kindern so viele Möglich-

keiten gegeben sind, ihrem Spiel- und Kletterdrang nachzuge-
hen. Ein besonderer Vorteil ist darin zu sehen, dass der Sport-
unterricht nun auch  unmittelbar auf dem Schulhof durchgeführt
werden kann. Dafür stehen insbesondere das Spielfeld für Ball-
spiele, aber auch die Weitsprunganlage zur Verfügung.
Allerdings ist schon jetzt erkennbar, dass zur Sicherung der Po-
lytananlage noch Maßnahmen zu treffen sind, um diese vor
Missbrauch schützen. 
Die Maßnahme hat einen Gesamtkostenumfang von etwa
320.000  , davon werden 40 % über Sonderbedarfszuweisun-
gen durch das Landesförderinstitut finanziert.
Voraussetzung dafür ist die Zweckbindung zur Gestaltung des
Schulhofes.
Mit dem Tagesordnungspunkt 13 liegt Ihnen der Beschluss zur
Satzungsänderung über die Gebühren der Kindertagesstätten
Altentreptow vor.
Sie sehen, die Realität hat uns wieder eingeholt, was wir den
Eltern für die letzten drei Monate ersparen konnten, ist ab dem
01. Januar 2010 unumgänglich.
Die Landes- und kreislichen Mittel zur Finanzierung der Gebüh-
ren reduzieren sich weiterhin im Jahre 2010. Es wird auf dem
Rücken der Kommunen, aber auch der Eltern ausgetragen. Die
Finanzierung für die Kindertagesstätten ist sicherzustellen, da
schon jetzt jedes Kindergartenkind einen Rechtsanspruch auf
Unterbringung in eine Tagesstätte hat. Der Rechtsanspruch für
den Krippenbereich wird ab dem Jahre 2013 gesichert.
Dass der Gesetzgeber seinen jüngsten Bürgern eine Rechtsga-
rantie auf einen Kindertagesstättenplatz gibt, das ist in Ord-
nung. Dass er sich aber immer mehr aus der Verantwortung -
bezüglich der finanziellen Ausstattung für das Vorhalten von
Kindertagesstätten zieht - das ist nicht mehr nachzuvollziehen.
Dass er den Kommunen dann auch noch Schlüsselzuweisun-
gen in Größenordnungen streicht, darauf habe ich überhaupt
keine Antwort mehr.
Als letzte Vorlage geben Sie heute Ihre Zustimmung zur Beset-
zung des Aufsichtsrates der GWA und der WDG.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit diesen beiden Unternehmen haben wir in fünf Legislaturpe-
rioden zwei leistungsfähige, fachkompetente auf den Woh-
nungsbedarf in unserer Stadt ausgerichtete Betriebe aufgebaut,
die ihrer Aufgabe und ihren Zielen immer gerecht wurden.
Diese Bestätigung werden Sie in allen Jahresabschlussprüfun-
gen erkennen und dafür sei der Geschäftsführung sowie dem
Aufsichtsrat herzlich gedankt.
Mit dem Beginn der fünften Legislaturperiode und dem Ende
des Wirtschaftsjahres ist ein neuer Aufsichtsrat zu bestellen.
Unter der Sach- und Rechtslage habe ich versucht, Ihnen zu er-
läutern, worauf das besondere Augenmerk bei der Besetzung
des Aufsichtsrates fallen sollte. Die Auswahl sollte sich insbe-
sondere darauf richten, dass die vorgeschlagenen Personen
zum einen die erforderlichen Kenntnisse einbringen, dass aus-
reichend verfügbare Zeit vorhanden ist, um eine gewissenhafte
Wahrnehmung der Aufgaben sicherzustellen und ein weiterer
ganz wesentlicher Punkt ist die Wahrnehmung der Eigenverant-
wortlichkeit sowie auch die Unabhängigkeit.
Wenn diese Grundsätze vorhanden sind, dann ist man auch
dem Leitfaden für Mitglieder in kommunalen Vertretungen und
kommunalen Unternehmen nachgekommen.
Diesem Prinzip fühlen wir uns über die Jahre verpflichtet. Das
hat sich für die Arbeit in den beiden Unternehmen als sehr posi-
tiv bewährt. In diesem Sinne bin ich voller Zuversicht, dass Sie
der gemeinsamen Vorschlagsliste heute Ihre Zustimmung ge-
ben, sodass unsere Unternehmen auch für die kommende Zeit
gut aufgestellt sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche unserer
Sitzung einen guten Verlauf, möchte aber auch die Gelegenheit
nutzen, Ihnen für die vor uns liegenden Weihnachtsfeiertage
aber auch für den Jahreswechsel alles Gute zu wünschen. 
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1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung
der Gemeinde Siedenbollentin

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Siedenbollentin vom
09.12.2009 nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Haupt-
satzung der Gemeinde Siedenbollentin, beschlossen am
17.11.2005, und nach Anzeige beim Landrat des Landkreises
Demmin als untere Rechtsaufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
§ 4 erhält folgende Fassung:
(1) Folgender Ausschuss wird gemäß § 36 KV M-V gebildet:

Aufgabengebiet
__________________________________________________
Finanzausschuss - Finanz- und Haushaltswesen

- Steuern, Gebühren, Beiträge und 
sonstige Abgaben

In den Ausschuss wurden 3 Gemeindevertreter berufen.
(2) Die Sitzungen der Ausschüsse finden nicht öffentlich statt.

Artikel 2
§ 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 500 Euro im Monat.

Artikel 3
§ 7 Abs. 5 wird gestrichen.

Artikel 4
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Siedenbollentin tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Siedenbollentin, 28.12.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Siedenbollentin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

1. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Wildberg

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Wildberg vom 24.11.2009
nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Wildberg, beschlossen am 22.09.2005, und nach An-
zeige beim Landrat des Landkreises Demmin als untere Rechts-
aufsichtsbehörde erlassen:

Artikel 1
§ 7 Entschädigung, Abs. 3 erhält folgende Fassung:
(3) Der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 500,00 Euro im Monat.

Artikel 2
§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen, Abs. 5 erhält folgende Fas-
sung:
(5) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung wer-
den durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln veröffent-
licht.
Die Bekanntmachungstafeln befinden sich:
- in Wildberg an der Ortstafel und an der 

Bushaltestelle
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- in Wischershausen an der Bushaltestelle
- in Wolkow an der ehem. Verkaufsstelle
- in Fouquettin an der Bushaltestelle

Artikel 3
Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde
Wildberg tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Wildberg, 28.12.2009

Papke
Bürgermeisterin

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung

der 1. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Wildberg 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

4. Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung über die Benutzung
der Kindertagesstätten in kommunaler 
Trägerschaft der Stadt Altentreptow 

Präambel
Aufgrund der §§ 2 und 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 18. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205), §§ 1, 2,
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V
S. 146) und § 21 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG M-V) vom 01.
April 2004 (GVOBI. M-V S. 146) geändert durch das Erste Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02. Dezem-
ber 2004 (GVOBI. M-V S. 536) und das Zweite Gesetz zur Än-
derung des Kindertagesförderungsgesetzes vom 17.07.08
(GVOBI. S. 295) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Alten-
treptow vom 09.12.2009 nachfolgende 4. Satzung zur Änderung
der Gebührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstät-
ten in kommunaler Trägerschaft der Stadt Altentreptow vom
22.03.2005 beschlossen.

Artikel 1
§ 7 Abs. 1 wird folgendermaßen neu gefasst:
Die monatliche Gebühr für die Kindertagesbetreuung beträgt:

Alter ganztags Teilzeit halbtags

0 - 3 252,59   156,05   108,04  
3 - 6/7 155,23   97,74   68,99  
Hort 105,64   67,78  

Artikel 2
Die 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die
Benutzung der Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
der Stadt Altentreptow tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die 3. Satzung zur Änderung der Gebührensat-
zung über die Benutzung der Kindertagesstätten in kommunaler
Trägerschaft der Stadt Altentreptow vom 12.12.2007 außer
Kraft.

Altentreptow, 09.12.2009

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der
4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
über die Benutzung der Kindertagesstätten 
in kommunaler Trägerschaft der Stadt Altentreptow

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

4. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Gültz über die Benutzung 
und die Gebührenerhebung 
für die Kindertagesstätte Gültz

Präambel
Aufgrund der §§ 2 und 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205), §§ 1, 2, 4
und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V
S. 146) und § 21 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG M-V) vom 01.
April 2004 (GVOBI. M-V S. 146), geändert durch das Erste Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02. Dezem-
ber 2004 (GVOBI. M-V S. 536) und das Zweite Gesetz zur Än-
derung des Kindertagesförderungsgesetzes vom 17.07.2008
(GVOBI. S. 295) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
Gültz vom 14.12.2009 nachfolgende 4. Satzung zur Änderung
der Satzung der Gemeinde Gültz über die Benutzung und die
Gebührenerhebung für die Kindertagesstätte Gültz vom
07.12.2004 beschlossen.

Artikel 1
Die Anlage 1 zu § 5 ŒGebühren• wird folgendermaßen neu ge-
fasst:

ganztags Teilzeit halbtags
__________________________________________________
0 - 3 249,76   154,36   106,90  
3 - 6/7 150,50   94,90   67,10  
Hort 102,86   66,11  

Artikel 2
Die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Gültz
über die Benutzung und die Gebührenerhebung für die Kinder-
tagesstätte Gültz tritt am 01.01.2010 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der
Gemeinde Gültz über die Benutzung und die Gebührenerhebung
für die Kindertagesstätte Gültz vom 29.09.2009 außer Kraft.

Gültz, 14.12.2009
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Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der 
4. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde
Gültz über die Benutzung und Gebührenerhebung 
ür die Kindertagesstätte Gültz

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

5. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Siedenbollentin über 
die Benutzung und die Gebührenerhebung
für die Kindertagesstätte Siedenbollentin

Präambel
Aufgrund der §§ 2 und 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 18. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205), §§ 1, 2,
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V
S. 146) und § 21 des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege (KiföG M-V) vom 01.
April 2004 (GVOBI. M-V S. 146), geändert durch das Erste Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege vom 02. Dezem-
ber 2004 (GVOBI. M-V S. 536) und das Zweite Gesetz zur Än-
derung des Kindertagesförderungsgesetzes vom 17.07.08
(GVOBI. S. 295) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
Siedenbollentin vom 18.12.2009 nachfolgende 5. Satzung zur
Änderung der Satzung der Gemeinde Siedenbollentin über die
Benutzung und die Gebührenerhebung für die Kindertagesstätte
Siedenbollentin vom 16.12.2004 beschlossen.

Artikel 1
Die Anlage zu § 5 ŒGebühren• wird folgendermaßen neu ge-
fasst:

Anlage Elternbeträge
Alter ganztags Teilzeit halbtags
________________________________________________
0 - 3 222,68   138,11   96,07  
3 - 6/7 127,60   81,16   57,94  
Hort 79,88   52,33  

Artikel 2
Die 5. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Sie-
denbollentin über die Benutzung und die Gebührenerhebung für
die Kindertagesstätte Siedenbollentin tritt am 01.01.2010 in
Kraft.
Gleichzeitig tritt die 4. Satzung zur Änderung der Satzung der
Gemeinde Siedenbollentin über die Benutzung und die Gebüh-
renerhebung für die Kindertagesstätte Siedenbollentin vom
07.10.2009 außer Kraft.

Siedenbollentin, 18.12.2009

Bartl
Bürgermeister

Zusatz zur öffentlichen Bekanntmachung der
5. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde
Siedenbollentin über die Benutzung und die Gebüh-
renerhebung für die Kindertagesstätte Siedenbollentin

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Bekanntmachung der Stadt Altentreptow  

Satzung der Stadt Altentreptow über die
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8
ŒTorumfahrt Brandenburger Tor•

Die Stadtvertretung der Stadt Altentreptow hat in ihrer öffentli-
chen Sitzung am 09. Dezember 2009 die 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 8 ŒTorumfahrt Brandenburger Tor•, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil (B), in der
Fassung vom 12.10.2009 gemäß § 10 und § 13 des Baugesetz-
buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) als Satzung be-
schlossen.
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.
Der Geltungsbereich ist ein Teilbereich des B-Plangebietes, der
das Grundstück des ehemaligen Amtshofes umfasst. Er wird im
Norden begrenzt durch die Torumfahrung (Straße A), im Osten
durch die Grundstücksgrenze zum ehemaligen Alta-Gebäude,
im Süden von der Wallstraße und der Kleingartenanlage ŒTollen-
seufer• sowie westlich durch die Torumfahrung (Straße A). 
Der Geltungsbereich dieses Planes befindet sich im förmlich
festgesetzten Sanierungsgebiet.

Der Bebauungspinn tritt am 19. Januar 2010 in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung dazu
ab diesem Tag im Rathaus (Bauamt) Waldstraße 11, 17091
Tützpatz, während der Dienstzeiten einsehen und über den In-
halt Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen nach
den §§ 39 bis 42 BauGB, die durch diese Änderung eintreten
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die beachtliche Verlet-
zung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB ver-
zeichneten Verfahrens- und Form Vorschriften und der gem. §
214 Abs. 2 BauGB aufgeführten Vorschriften sowie der beachtli-
chen Mängel des Abwägungsvorganges gem. § 214 Abs. 3 Satz
2 BauGB bei der Aufstellung dieser Bebauungsplanänderung
nach § 215 BauGB dann unbeachtlich werden, wenn sie nicht
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innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich
gegenüber der Stadt Altentreptow unter Darstellung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Auf § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V wird hinge-
wiesen.

Altentreptow, den 18.12.2009

Bekanntmachung 
der 1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Groß Teetzleben
für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund des § 50 der Kommunalverfassung M-V wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 25.11.2009 folgende
Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme von 715.500 EUR
auf 720.100 EUR

in der Ausgabe von 715.500 EUR
auf 720.100 EUR

und
2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme von 376.200 EUR
auf 363.200 EUR

in der Ausgabe von 376.200 EUR
auf 363.200 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite von 164.700 EUR

auf 114.000 EUR
davon für Zwecke der 
Umschuldung von 164.700 EUR

auf 114.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

ermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der 

Kassenkredite von 71.500 EUR
auf 72.000 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 
(Grundsteuer A) 300 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v. H.
2. Gewerbesteuer 300 v. H.

Gemeinde: Groß Teetzleben

gez. Heß 
Bürgermeisterin

Die Nachtragshaushaltssatzung und ihre Anlagen liegen zu je-
dermanns Einsicht zu den Dienststunden im Amt für Finanzen
des Amtes Treptower Tollensewinkel im Verwaltungsgebäude II
in Tützpatz öffentlich aus.

Veröffentlicht im Amtskurier des Amtes Treptower Tollensewinkel
in der Januar-Ausgabe. 

Amtliche Bekanntmachung zur
Neufestsetzung Wasserschutzgebiet Weltzin

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur
Neubrandenburg
Der Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow
hat einen Antrag auf Veränderung und Neufestsetzung des
Wasserschutzgebietes Weltzin nach § 19 des Gesetzes zur
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August
2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) und § 19 des
Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2009
(GVOBl. M-V S. 238) gestellt.
Vor der endgültigen Entscheidung zur Festsetzung des Wasser-
schutzgebietes ist gemäß § 122 Abs. 2 LWaG ein Anhörungs-
verfahren im Sinne des § 66 des Verwaltungsverfahrens-, Zu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwaltungsverfahrensge-
setz - VwVfG M-V) in der Fassung vom 26. Februar 2004
(GVOBl. M-V S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 527) durchzuführen, in
dem das Staatliche Amt für Umwelt und Natur Neubrandenburg
gemäß § 108 Satz 2 LWaG die Anhörungsbehörde ist.
Die Antragsunterlagen und der Entwurf der Rechtsverordnung
werden im Zeitraum vom
21. Januar 2010 bis 19. Februar 2010 
zur Einsichtnahme ausgelegt im:

Landkreis Demmin
Der Landrat
Untere Wasserbehörde, Zimmer 008
Quitzerower Weg 31, Haus E
17109 Demmin

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch - Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr

Staatlichen Amt für Umwelt und Natur
Neubrandenburg
Neustrelitzer Straße 120, Zimmer 120
17033 Neubrandenburg

Montag, Mittwoch, Donnerstag 09.00 - 15.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden
können, kann während der Öffnungszeiten Einsicht in die Unter-
lage nehmen und bis zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen ge-
gen den Plan bei den vorgenannten Behörden erheben.
Mit Ablauf der Frist sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Christa Maruschke
Amtsleiterin
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Stadtverwaltung Altentreptow
Fundbüro

Bekanntmachung

Zum Zwecke der Ermittlung der Empfangsberechtigen wird fol-
gendes bekannt gegeben.
In der Zeit vom 01.12.2009 bis 07.01.2010
sind folgende Fundgegenstände im Fundbüro abgegeben worden.

1 Stück Regenschirm, schwarz
1 Stück Kinderjeanstasche
1 Stück Geldbörse

Die Empfangsberechtigen sind aufgefordert ihre Rechte bis zum
15.02.2010 im Fundbüro der Stadtverwaltung Altentreptow, Rat-
hausstraße 1 in 17087 Altentreptow, Zimmer 001, anzumelden.

Stellenausschreibung

Bei der Stadt Altentreptow ist zum 01.02.2010 eine
Stelle als

Beschäftigte/r im Bereich der Verwaltung Amt für Finanzen mit
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden zu besetzen.
Die Stelle ist befristet bis 31.01.2011.

Fachliche und persönliche Voraussetzungen:
- betriebswirtschaftliche Kenntnisse, insbesondere auf 

dem Gebiet der kommunalen Doppik
- gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den 

gängigen Programmen
- Besitz des Führerscheines

Die Eingruppierung erfolgt nach TVöD.

Aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Lichtbild, lückenloser Beschäftigungsnach-
weis, Zeugniskopien, eventuell letzte Beurteilung)
werden erbeten bis zum 20.01.2010 an

Stadt Altentreptow
Personalamt
Rathausstr. 1
17087 Altentreptow.

Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht
übernommen.

Altentreptow, den 17.12.2009

Stadt Altentreptow

Kulturplan Januar/Februar 2010

Januar
30.01. Kinderkarneval in Wildberg um 14.30 Uhr

Karneval in Wildberg ab 20.00 Uhr
Februar
05.02. Balladen-Abend - gelesen, gestaltet, gehört und

vorgetragen um 19.00 Uhr
- Haus Catherine - Seltz Pflegeheim Nr. 10

06.02. Familienkarneval in Wildberg um 19.00 Uhr
10.02. Märchenstunde mit Gebrüder Grimm in der Kin-

derbibliothek Altentreptow von 10.00 - 12.00 Uhr 
13.02. Kinderkarneval in Röckwitz um 14.30 Uhr

Karneval in Röckwitz ab 20.00 Uhr

Änderungen vorbehalten

Amt Treptower Tollensewinkel
Ordnungs- und Sozialamt
Bereich Kultur, Sport, Tourismus

Sternsinger im Rathaus 

Foto: Häusler

Im Rahmen der Aktion Dreikönigssingen 2010 überbrachten die
Sternsinger der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche Altentreptow
am 04.01.2010 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rat-
hauses den Segen für das neue Jahr. Mit der dabei erbetenen
Spende wird Kindern in rund 3.000 Projekten weltweit geholfen.
In diesem Jahr gehen die Spenden in erster Linie an Kinder im
Senegal.

Wulle - Wulle Pack - Pack

Karneval mit dem ŒWildberger Carneval
Club• in Wildberg und Röckwitz

* Karneval in Wildberg
Am 30. Januar 2010 um 14.30 Uhr beginnen wir mit dem 
Kinderkarneval und abends geht es dann ab 20.00 Uhr 
für alle Großen weiter, Programmbeginn 21.00 Uhr, in 
der ŒFest- und Veranstaltungshalle• mit dem WCC e. V. 
und ŒDJ Olli•
Am 06. Februar 2010 um 19.00 Uhr findet dann unser 
sogenannter Familienkarneval statt, also für alle, die am 
30.01.2010 keine Zeit hatten.

* Karneval in Röckwitz
Am 13. Februar 2010 um 14.30 Uhr beginnen wir mit 
dem Kinderkarneval und abends geht es dann ab 20.00 
Uhr für alle Großen weiter, Programmbeginn 21.00 Uhr, 
in ŒGünther•s Gasthof• mit dem WCC e. V. und ŒDJ Olli•

Wulle - Wulle Pack - Pack

ŒAmtskurierŽ
Die Heimat- und Bürgerzeitung erscheint monatlich und wird kos tenlos an alle 
erreichbaren Haushalte verteilt, Auflagenhöhe: 6.889.
Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Str. 9, 17209 Sietow,
Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, Röbeler Straße 9, 

17209 Sietow, Tel. 039931/5790, Fax: 039931/579 30
http://www.wittich.de, E-mail: info@wittich-sietow-de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Altentreptow/Die Bürgermeisterin
Verantwortlich für den amtlichen Teil der weiteren amtsangehörigen Gemeinden: 
Der Amtsvorsteher
Verantwortlich für den außeramtlichen und den Anzeigenteil: 
Hans-Joachim Groß, Geschäftsführer
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt
oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwort-
lich ist. Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Farben ge-
mischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbe-
schaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen.
Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs-
und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Gra“ken, Texte und auch Gestal-
tung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.
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Liebe Geburtstagskinder aus der Stadt Altentreptow

und allen Gemeinden des Amtsbereiches Treptower Tollensewinkel!

Der Monat Januar ist Ihr Geburtstagsmonat.

An welchem Tag auch immer Sie dieses persönliche Jubiläum begehen, 

wir möchten Ihnen zu diesem Anlass herzlich gratulieren.

Möge das Jahr 2010 Ihre Erwartungen erfüllen. Insbesondere wünschen

wir Ihnen Gesundheit, Freude und persönliches Wohlergehen.

Das Lachen
ist die Sonne,
die aus dem

menschlichen 
Antlitz den

Winter 
vertreibt.

Victor Hugo

Sybille Kempf
Bürgermeisterin

Volker Bartl
Amtsvorsteher

GeburtstagsgrüßeGeburtstagsgrüße
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Gymnasium mit Regionaler
Schule Altentreptow

Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Informationsveranstaltung an der Kooperativen 
Gesamtschule in Altentreptow

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 6,
vor Ihnen steht die Entscheidung, welche Schulart Ihr Kind ab
dem kommenden Schuljahr wählen wird.
Wenn Sie erwägen, Ihre Tochter oder Ihren Sohn für den gym-
nasialen Bildungsweg anzumelden, stehen wir Ihnen gern bera-
tend zur Seite.
Am 21.01.2010 um 18.00 Uhr laden wir Sie deshalb in das
Haus I der KGS Altentreptow (Pestalozzistraße 1) ein.
Neben Informationen zur Schule möchten wir Sie insbesondere
mit Zielen und Anforderungen des gymnasialen Bildungsganges
vertraut machen.
Sie haben ebenso die Möglichkeit zu individuellen Gesprächen
mit erfahrenen Lehrkräften der Schule.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

i. A. K.-H. Günther 
didaktischer Leiter

Ein neuer Schulhof für die 
Altentreptower Grundschüler

Nach fast einem halben Jahr war es endlich so weit. Der 4. De-
zember wird sowohl Schülern als auch Lehrern in Erinnerung
bleiben. Sehnsüchtig von allen erwartet- der Tag der Übergabe
des neuen Schulhofes. Zahlreiche Gäste wurden hierzu eingela-
den. In einem kleinen Programm zeigten Schüler der einzelnen
Klassen, wie sehr sie sich auf ihren neuen Schulhof freuten. Die
ŒSchulhofspatzen•, der Chor der Grundschule, präsentierten an-
lässlich dieses Ereignisses das Schullied in veränderter Form.
Nachdem die Bürgermeisterin Frau Kempf mit dem Durch-
schneiden des Bandes die offizielle Eröffnung vollzogen hatte,
gab es für alle Schüler kein Halten mehr. Sofort nahmen sie Œih-
ren• neuen Schulhof in Beschlag. Alle Geräte wurden auspro-
biert, Schaukeln, Rutschen, Hangeln oder Klettern waren 1
Stunde lang die Fortbewegungsarten aller Schüler.

Schüler der 2. Klasse hatten einen Tanz einstudiert.

Frau Kempf und Herr Bartl eröffneten den Schulhof.

Dicht belagert das große Spinnennetz

Großer Andrang herrschte auch an diesem Spielgerät.
Fotos: GS Altentreptow

Umgetextet zur Melodie ŒSchullied•
Komposition/Text: M. Frehse

Hurra, hurra, hurra, hurra!
Ein neuer Pausenhof ist da!
Es freun sich groß und kleine Leut•,
ein wunderschöner Tag ist heut•.

Wer wird wohl der Erste sein
und weiht zuerst die Rutsche ein?
Wer hüpft, wer klettert und wer springt?
Alle klatschen, jeder singt.

Der Maurer und der Mann am Kran,
die waren flink und packten an.
Wir haben gerne zugeseh•n
und sagen allen Dankeschön.

Das Warten fiel uns ziemlich schwer.
Nun hält und stoppt uns keiner mehr
auf diesem schönen Pausenhof,
auf die Plätze, fertig, los!
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Schulhof wird zum Spielplatz 

Am 14. Dezember konnten die Kinder der GS Burow dabei zu-
schauen, wie die Mitarbeiter vom Holzhandel Ehlert aus Letzin
eine Schaukel und ein Reck auf dem Schulhof fertig stellten. Ein
Spielgerät sponserte Herr Ehlert den Kindern und das zweite
wurde von Spendengeldern angeschafft. 

Dank an die fleißigen Handwerker 
Foto: GS Burow 

Gleich nach Fertigstellung wurden die Geräte von den Kindern
in Besitz genommen und waren in jeder Pause dicht umlagert. 

Die Freude über die Spielgeräte ist groß! 
Foto: GS Burow 

Hiermit möchten wir uns bei der Firma Holzhandel Ehlert und
allen Spendern nochmals herzlich für die Unterstützung bei der
Gestaltung des Schulhofes bedanken. 
Wir wünschen allen ein frohes und gesundes Jahr 2010. 

Die Schüler und Lehrer der GS Burow 

Weihnachtszeit - Märchenzeit 

Unter diesem Motto hatten wir, die Schüler und Lehrer der
Grundschule Altentreptow, zum wiederholten Male drei Mitglie-
der der Kinderoper PICCOLINO WIEN im Bürgerhaus zu Gast.
Am Mittwoch, dem 09.12.2009 tauchten wir schon früh am Mor-
gen in die Welt der Märchen ein. Hänsel und Gretel als Kinder-
oper von Engelbert Humperndinck haben wir uns angeschaut
und angehört. Die Darsteller des Wiener Kinderensembles lie-
ßen uns eindrucksvoll die Oper miterleben. Besonders die gru-
selig aussehende Hexe brachte den ganzen Saal zum Toben.
Mit der Rückkehr in die Schule endete jedoch nicht unsere Rei-

se durch die Märchenwelt. Mit tollen Rätseln, Wortsuchseln,
Puzzeln und Malbildern ließen wir das Erlebte noch einmal Re-
vue passieren. Wir hoffen, auch im nächsten Jahr die Wiener
Kinderoper wieder als unseren Gast begrüßen zu können. Ein
Dank an die Stadt für die kostenlose Nutzung des Fritz-Reuter-
Hauses. 

Gespannt verfolgten die Grundschüler die Oper

Hänsel und Gretel zum Anfassen nahe
Fotos: GS Altentreptow

Vorfreude auf das Weihnachtsfest 

Bereits zum 4. Mal gestalteten die Grundschüler aus Burow für
ihre Großeltern ein buntes Weihnachtsprogramm. Am 17. De-
zember kamen die Omas und Opas in die festlich geschmückte
Turnhalle, um ihren Enkelkindern zuzuhören und zuzusehen. 

Nick und Xenia bei ihrem Auftritt 
Foto: GS Burow 
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Die Aufregung war auf beiden Seiten groß. - ŒHoffentlich verges-
se ich meinen Text nicht!• ŒOb Oma und Opa mich auch se-
hen?• Aber die Sorgen waren unnötig, alle waren auf der Bühne
gut zu sehen und die Gäste sparten nicht mit Beifall. Leonie aus
der 4. Klasse zeigte, wie gut sie nach einem Jahr Musikschule
schon auf der Geige spielen kann und auch Pia spielte ganz toll
ein Weihnachtslied auf der Gitarre vor. 
Alle Kinder hatten in den Wochen vor dem Programm fleißig mit
der Musiklehrerin Frau Hauschild Weihnachtslieder gelernt, ein
Theaterstück geprobt und mit ihren Klassenleitern eifrig für den
Weihnachtsbasar gebastelt. 

Ob der Weihnachtsmann rechtzeitig wach wird? 
Foto: GS Burow 

Pia merkt man die Aufregung gar nicht an 
Foto: GS Burow 

Emilys Teddy wünschte sich auch etwas vom Weihnachtsmann 
Foto: GS Burow 

Die Gäste zeigten sich beim Weihnachtsbasar sehr spenden-
freudig und konnten viele schöne weihnachtliche Dinge mit nach
Hause nehmen. Für die zahlreichen Spenden möchten wir uns
ganz herzlich bei allen bedanken und freuen uns auf ein Wieder-
sehen im kommenden Jahr. Ein ganz großes Dankeschön gilt
den fleißigen Muttis, die Kuchen gebacken und bei der Kaffeeta-
fel im Anschluss an das Programm so fleißig geholfen haben. 

Die Schüler und Lehrer der GS Burow 

Weihnachtskonzert der Musikschule

Mehr als 250 Gäste verkraftet der Saal des Fritz-Reuter-Hauses
nicht. Und genau so viele Besucher waren gekommen, um das
Weihnachtskonzert der Musikschule zu erleben. Viel Beifall er-
hielten dann auch die neu gebildeten Musizierensembles: die
Bläser- und die Streichergruppe, das Gitarrenquartett, aber auch
die Duos Emma Malin Mohr/Nele Hoeft und Julian Hennel/Niko-
laus Sundhaußen (jeweils Trompete/Klavier). Mit Spannung wur-
de dann der Auftritt der jüngsten Musikschüler erwartet: vier- bis
sechsjährige Mädchen und Jungen sangen die Lieder ŒMein Au-
to will nicht fahren• und ŒMorgen kommt der Weihnachtsmann•,
wobei sie sich auf dem Orff-Instrumentarium teilweise selber be-
gleiteten oder von den älteren Musikanten Alex Pollow, Niklas
Schulz und Marti Wilk musikalisch unterstützt wurden. Viel Beifall
ernteten auch die Kleinen mit ihren aufgesagten Gedichten.
Dass die Musikschule einen heißen Draht zum Weihnachtsmann
hat, wurde spätestens dann klar, als dieser mit seinem Gehilfen
in den Saal polterte. Aber die Musiker hatten seine Rute nicht zu
fürchten, da sie sich in den vergangenen Wochen fleißig auf die-
ses Konzert vorbereitet hatten. Und so erhielten sie auch kleine
Geschenke von dem alten Mann, der sogar ganz passabel sein
Können auf der Gitarre gemeinsam im Duo mit Reinhard von
Kymmel demonstrierte. Neben vielen weiteren Solisten auf der
Blockflöte, dem Klavier, der Geige und dem Keyboard setzte der
eingeladene Altentreptower Stadtchor mit den dargebotenen
Weihnachtsliedern einen schönen musikalischen Akzent. Über
die 240,00  , die zum Schluss der Veranstaltung im Spenden-
Akkordeonkoffer lagen, freut sich die Musikschule sehr. Das
Geld wird für die weitere Schülerarbeit eingesetzt.

Gerd Rohde
Musikschulleiter
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Theater in der Kita Burow 

Am 14. Dezember gab es eine kleine Überraschung für die Kin-
der der Kita in Burow. 
Die Schüler der 4. Klasse der Grundschule spielten für sie
Theater. Im Deutschunterricht hatten die Mädchen und Jungen
das Märchen vom Froschkönig einstudiert und wollten sich nun
auch vor dem kleinen Publikum präsentieren.  

Gesa als Prinzessin, Sven als König und Frosch Leonie in Aktion, Pete-
Antony gibt den Ton an
Foto: GS Burow 

Die Aufführung kam sehr gut bei den kleinen Zuschauern an
und wurde mit viel Beifall bedacht. 
Die ŒGroßen• versprachen, dass sie im Frühjahr wiederkommen
und dann ihr Können im Vorlesen beweisen werden.  

Quelle: Archiv Heimatstube Altentreptow

Eiskeller und Eismieten 

Eiskeller
Der Eiskeller ist unter einer Erhöhung im Garten angebracht.
Derselbe ist 1 - 2 Fuß tief und 16 Fuß im Lichten weit, ist mit ei-
nem Holzgestelle, welches mit Brettern verkleidet ist, versehen
und diese sind mit Rohr benagelt. Der Raum zwischen den
Brettern und dem aus Lehmboden bestehenden Erdreiche ist
mit Torf ausgefüllt. Unten im Keller ist auf 18 Zoll Höhe ein Rost,
auf den das Eis gelegt wird. Dasselbe wird beim Hineinbringen
zerschlagen und mit heißem Wasser begossen, wie auch von
Zeit zu Zeit mit Salz bestreut, damit es fest zusammenfriert und
möglichst wenig Lücken behält.

Einstiger Eiskeller Siedenbollentin

Der Eingang in den Eiskeller ist von oben; es führt eine festste-
hende Treppe bis auf den Grund desselben. Außerdem steht an
einer Seite, in welcher sich unten in dem Leckraume unterhalb
des Rostes eine Vertiefung befindet, eine Pumpe, vermittels
welcher das Leckwasser herausgepumpt wird. Diese Arbeit ist
dem Gärtner übertragen.
Ueber dem Eiskeller ist ein Pavillon erbaut, um das Eindringen
des Regenwassers zu verhindern, welcher zugleich eine Zierde
für den Garten ist.
Das Eis hält sich in diesem Keller ganz vorzüglich. Die ganze
Theorie beim Bau desselben beruht darauf, daß die warme Luft,
leichter als die kalte, beim Oeffnen nicht hineindringt, weshalb
denn auch beim Oeffnen durchaus nicht ängstlich zu Werke ge-
gangen wird.

Einstiger Eiskeller Gültz

Eismiethen
Um den aber verhältnismäßig kleinen Eiskeller nicht zu früh in
Anspruch zu nehmen, wird in jedem Jahre eine größere Eis-
miethe an der Nordseite eines Gebäudes, welches einen auf-
recht stehenden Giebel hat, in der Art zusammengefahren, daß
auf der Erde Unterlagen in 3 Fuß Entfernung gelegt werden;
über diese kommen Schleete und hierauf eine Lage Roggen-
stroh, dann wird ein aus Holz gezimmerter Eingang aufgestellt,
und nun die Miethe möglichst groß angelegt. Wenn dieselbe et-
wa 18 Fuß hoch von Eis aufgeschichtet ist, so wird eine Stroh-
miethe so darüber gesetzt, daß dieselbe das Eis ringsum min-
destens 4 Fuß dick umschließt und oberhalb 6 bis 8 Fuß auf
dem Eise aufgeschichtet wird, damit die Luft nicht, und vor Al-
lem kein Wasser an dasselbe gelangen kann.
Zur Bedeckung eignet sich am besten Rapsstroh, welches mit
Rapsschoten durchschichtet wird; beides muß natürlich voll-
ständig trocken sein. Die auf diese Weise angelegte Eismiethe
hält sich, wenn der Verbrauch nicht zu hoch ist und die Oeff-
nung, welche nach Norden angebracht ist, stets gut verstopft
wird, sehr lange und fast den ganzen Sommer.
Für die erste Zeit, in der der Verbrauch geringer ist, werden eini-
ge größere Gefäße (Oxhofte oder Oelpipen) in der Art mit Eis
gefüllt, daß man bei Frostwetter successive Wasser hineingießt
und festfrieren läßt, bis das Gefäß voll ist; - dann werden unten
einige Löcher hineingebohrt, damit das Leckwasser abfließen
kann, die Gefäße an einem kühlen Orte (am Besten in einem
nach Norden gelegenen Holzstalle) aufgestellt und mit Torfmull,
Spreu oder Stroh umgeben und oben verdeckt. So wird das Eis
sehr lange erhalten.

Helmut Quicker
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Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Demmin e. V.

Neuer Weg 19, 17109 Demmin
03998/27170
E-Mail: drk-demmin@t-online.de
Internet: www.demmin.drk.de

0180/3650180 - die landesweite DRK-Rufnummer

Unsere Beratungsdienste für Altentreptow und Umland fin-
den Sie in der Poststraße 15 in Altentreptow

€ Kinder- und Jugendhilfezentrum
Ambulante Hilfen zur Erziehung, Erziehungsberatung, Betreutes
Wohnen für Jugendliche, Tagesgruppe

Ines Plaskuda 03961/210792

€ Behindertentreff
Birgit Häcker 03961/214304
Öffnungszeiten: Mittwoch
Beratung: 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr

Veranstaltungen laut Veranstaltungsplan

€ Erste-Hilfe-Ausbildung
u. a. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, Erste
Hilfe für LKW-Führerschein, Ersthelfer im Be-
trieb, Erste-Hilfe-Training

03961/210792
Weitere Informationen und Termine zu Erste-Hilfe-Kursen erhal-
ten Sie in unserem Kreisverband in der Geschäftsstelle Dem-
min, Neuer Weg 19, bei Frau Tanck, Tel.: 03998/27170.

€ Kleiderkammer
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Kleider und Sachen direkt in
der Kleiderkammer abzugeben oder in unsere Sammelbehälter.
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag

09.00 bis 12.00 Uhr

Demokratischer Frauenbund 

Landesverband M-V e. V. 
Rathausstr. 2 
17087 Altentreptow 
Tel.: 03961/210735

Veranstaltungsplan Februar 2010

02.02.2010 10.00 Uhr Mutti-Kind-Treff
04.02.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag ŒHardanger•
05.02.2010 09.30 Uhr Spatzentreff ŒIgel basteln aus 

Salzteig•
09.02.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
11.02.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag ŒHardanger•
12.02.2010 09.30 Uhr Spatzentreff - Ferien -
16.02.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
17.02.2010 10.00 Uhr Fasching für alle Frauen der Stadt 
18.02.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag ŒHardanger• 
19.02.2010 09.30 Uhr Spatzentreff - Ferien -
23.02.2010 10.00 Uhr Schwangerentreff
25.02.2010 12.30 Uhr Handarbeitsnachmittag ŒHardanger• 
26.02.2010 09.30 Uhr Spatzentreff ŒHurra wir feiern 

Fasching•

Volkssolidarität Klub Altentreptow

Veranstaltungsplan Januar 2010
19.01.10 14.00 Uhr Snacken up Platt mit 

Frau Ossenschmidt
20.01.10 13.00 Uhr Treff der Skatfreunde
21.01.10 14.00 Uhr Würfel- und Kartenspiele
23.01.10 14.00 Uhr Gemütliche Kaffeerunde am Samstag
26.01.10 14.00 Uhr Romméfreunde treffen sich
27.01.10 14.00 Uhr Spaziergang im Winter

17.00 Uhr Gemeinsames Abendbrot im Klub
(mit Anmeldung!)

28.01.10 14.00 Uhr Tag des Geburtstagskindes

Veranstaltungsplan Februar 2010
02.02.10 14.00 Uhr Brett- und Kartenspiele
04.02.10 14.00 Uhr Spiele am Nachmittag
06.02.10 14.00 Uhr Gemütliche Kafferunde am Samstag
09.02.10 10.00 Uhr Blutdurckmessen im Büro

14.00 Uhr Singen mit rau Schramm
11.02.10 14.00 Uhr Romméfreunde treffen sich
15.02.10 14.00 Uhr Rosenmontag (mit Anmeldung)
16.02.10 14.00 Uhr Würfel- und Kartenspiele
17.02.10 13.00 Uhr Treff der Skatfreunde
18.02.10 14.00 Uhr Flötentöne am Nachmittag 

mit Frau Lüder
20.02.10 14.00 Uhr Gemütliche Kafferunde am Samstag
23.02.10 14.00 Uhr Romméfreunde treffen sich
24.02.10 14.00 Uhr Plaudernachmittag

17.00 Uhr Gemeinsames Abendbrot im Klub
(mit Anmeldung)

25.02.10 14.00 Uhr Tag des Geburtstagskindes

Täglich Mittagstisch von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr
(Anmeldung erforderlich!)

Volkssolidarität Kreisverband Betreutes Wohnen
AL.DE.MA. e. V. Teetzlebener Straße 12
Poststraße 12 b
17087 Altentreptow
Tel.: 03961/210788

Volkssolidarität Pflegedienst

Auch Sie können den Rat und die Hilfe unserer ausgebildeten
Krankenschwestern, Altenpfleger und Haushaltshelferinnen in
Anspruch nehmen.
Unser Pflegedienst bietet folgende Leistungen an:
- häusliche Kranken-Altenpflege
- ärztliche Verordnung (Verbände, Injektionen, Betreuung und

Pflege nach Krankenhausaufenthalten, Medikamentengabe)
- Hauswirtschaftspflege
- Verleih von Pflegehilfsmitteln
- Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Beratungs- und

Kontrollpflege)
- Hausnotrufservice
- Essen auf Rädern (Vollkost- und Diabetiker-Menüs)

Essenlieferung erfolgt auch an Wochenenden sowie an Feiertagen

Volkssolidarität Pflegedienst
Poststraße 12 b (Apothekengebäude)
17087 Altentreptow
Telefon: 03961/210758

03961/210788
Handy: 0160/8860160
Haben Sie zum Beispiel Fragen zur Pflegeversicherung, rufen
Sie uns an. Wir beraten Sie gern telefonisch oder vereinbaren
mit Ihnen einen Termin. Die Beratungen sind kostenlos.

Betreutes Wohnen in Altentreptow, Demmin, Dargun
und Malchin
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Brauereistr. 6
17159 DARGUN
Tel. 039959/2 01 80 
Fax 039959/2 18 11

Golf Variant 1.9 TDi Diesel
74 kW/101PS EZ 11/05

Klima, ABS, Navigation, ZV,
el. FH, el. Außenspiegel, Ra-
dio mit CD

45.000 km 13.500 €

Seat Altea XL
74 kW/106 PS EZ 03/07
Bordcomputer, silber, Klima,
el. Fensterheber, el. Außen-
spiegel, ZV über Fernb., Mit-
telarmlehne vorne und hin-
ten, Radio mit CD, ABS-ESP,
Nebelscheinwerfer

22.000 km 14.250 €

Opel Astra 
66 kW/90 PS EZ 02/04

silber, ABS, Klima, Leichtmetall-
räder, el. FH, el. Außenspiegel,
NSW, ZV, Radio mit CD

46.500 km 8.800 €

Seat Cordoba
55 kW/75 PS EZ 08/00

blaumetallic, ABS, el. FH, Kli-
ma,  Alu, Radio m.  Kassette,
ZV m. FB, top Zustand

93.700 km 6.800 €

Renault-Megane scenic 
75 kW/105 PS EZ 02/01

grün, ABS, el. Fensterhe-
ber, el. Außenspiegel,
Klima, ZV, Radio mit Cas-
sette

105.000 km    6.450 €

Seat Toledo Autom.
75 kW/105 PS EZ 06/99

Silber, Klima, ZV m. Funk,
Anhängerkupplung, ABS,
Radio/Kassette, el. FH, SL

76.000 km 6.700 €

VW Lupo
55 kW/75 PS EZ 09/00

ABS, el. Schiebedach, ZV,
el. Fensterheber

102.100 km 4.750 €

Seat EXEO 1.6 i 
75 kW/105 PS EZ 06/09

6-Gang-Getr., Klima, BC, NSW,
Leichtmetallfelgen, Mittelkon-
sole hinten, ESP, ESR, EBA,
ABS, el. Außensp., ZV, el. FH,
Karosserie verzinkt, CD Radio

12.500 km    18.500 €

Mitsubishi Space Kombi
63 kW/85 PS EZ 02/99

Klimaanlage, ABS, ZV, el.
Fensterheber, Anhänger-
vorrichtung, el. Außen-
spiegel, Nebelscheinwerfer

95.000 km 5.200 €

Renault Clio 
EZ 01/00

silber, ABS, Nebelscheinwer-
fer, ZV, Radio mit Cassetten-
teil

76.000 km 4.700 €

Seat Alhambra TDi
66 kW/90 PS EZ 07/99

7 Sitze, ABS, Klimaanlage,
el. Außenspiegel, ZV, el. FH,
Mittelarmlehne, Dachreling,
Radio, sehr guter Zustand

102.000 km 7.500 €

DENKEN SIE AN IHREN WINTERCHECK!

SONDERFINANZIERUNG
bei neuem Ibiza und ECEO 0,99 % eff. Jahreszins

Alle Gebrauchten SEAT-Fahrzeuge
4,99% eff. Jahreszins bis 72 Mon. - FINANZIERUNG -

2.500,- € SONDERPRÄMIIE
beim Kauf eines neuen Altea-Leon oder Altea XL

SONDERFINANZIERUNG
bei neuem Ibiza und EXEO 0,99 % eff. Jahreszins

Alle Gebrauchten SEAT-Fahrzeuge
4,99% eff. Jahreszins bis 72 Mon. - FINANZIERUNG -

2.500,- € SONDERPRÄMIIE
beim Kauf eines neuen Altea-Leon oder Altea XL

SONDERFINANZIERUNG
bei neuem Ibiza und EXEO 0,99 % eff. Jahreszins

Alle Gebrauchten SEAT-Fahrzeuge
4,99% eff. Jahreszins bis 72 Mon. - FINANZIERUNG -

2.500,- € SONDERPRÄMIIE
beim Kauf eines neuen Altea-Leon oder Altea XL
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